
1. Strafprozeßordnung — StPO

Aussagen von Beschuldigten 
und Angeklagten

Vorbemerkung: Vgl. Ziff. III.2. der HL des 
Plenums des OG zu Fragen der gericht
lichen Beweisaufnahme und Wahrheitsfin
dung im sozialistischen Strafprozeß (ab- 
gedr. als Anm. nach § 224 StPO).

§47
Vernehmung von Beschuldigten 
und Angeklagten
(1) Der Beschuldigte und der Angeklagte 
sind zu der gegen sie erhobenen Beschuldi
gung zu vernehmen. Sie sind dabei auf das 
Recht, Beweisanträge zu stellen, hinzuwei
sen. Die Beweisanträge sind zu proto
kollieren.
(2) Bei der Vernehmung zur Sache ist dem 
Beschuldigten und dem Angeklagten 
Gelegenheit zu geben, sich zusammenhän
gend zu der gegen ihn erhobenen Beschul
digung zu äußern.

§48
Ladung und Folgen des Ausbleibens
(1) Ladungen Beschuldigter und Ange
klagter sind in schriftlicher Form vorzu
nehmen. Die Ladung soll den Hinweis ent
halten, daß im Falle des Ausbleibens Vor
führung erfolgt. Im Ermittlungsverfahren 
kann die Ladung auch mündlich erfol
gen.
(2) Beschuldigte und Angeklagte können 
ohne Ladung zur Vernehmung vorgeführt 
werden, wenn Fluchtverdacht oder Ver
dunklungsgefahr besteht.
(3) Einem ordnungsgemäß geladenen 
Beschuldigten und Angeklagten, der nicht 
erscheint, können die durch sein Ausblei
ben verursachten Auslagen sowie eine 
Ordnungsstrafe auferlegt werden.
(4) Die Auferlegung von Ordnungsstrafen 
und Auslagen unterbleibt, wenn das Aus
bleiben des Beschuldigten und Angeklagten 
genügend entschuldigt ist. Erfolgt nach
träglich genügende Entschuldigung, werden 
die getroffenen Anordnungen wieder auf
gehoben.
(5) Die Befugnisse nach den Absätzen 3 
und 4 stehen im Ermittlungsverfahren dem 
Staatsanwalt zu.

Anmerkung: Vgl. auch Ziff. III.2. des
PrBOG zu Fragen der Untersuchungshaft 
(OG-Inf. Nr. 4/77 S. 58) (abgedr. als Anm. 
nach § 357 StPO).

Beweisgegenstände und Aufzeichnungen

§49
Begriff
(1) Beweisgegenstände sind Sachen, die 
durch ihre Beschaffenheit und Eigenart 
oder ihre Beziehung zu der Handlung, die 
Gegenstand der Untersuchung ist, Auf
schluß über die Straftat, ihre Ursachen und 
Bedingungen sowie den Beschuldigten oder 
den Angeklagten geben.
(2) Aufzeichnungen sind Schriftstücke oder 
in anderer Form fixierte Mitteilungen, 
deren Inhalt für die Aufklärung der Hand
lungen, deren Ursachen und Bedingungen 
und der Person des Beschuldigten oder des 
Angeklagten von Bedeutung sind.

§50
Besichtigungsprotokolle
(1) Der Staatsanwalt und die Untersu
chungsorgane können Besichtigungen 
durchführen, wenn die direkte Beobachtung 
oder Wahrnehmung bestimmter Ereignisse, 
Gegenstände oder Orte zur allseitigen Auf
klärung der Straftat erforderlich ist. Dabei 
ist die Rekonstruktion von Vorgängen 
zulässig.
(2) Zur Besichtigung können Sachverstän

dige herangezogen werden.
(3) Über die Besichtigung ist ein Protokoll 
aufzunehmen. Es muß ein vollständiges 
und wirklichkeitsgetreues Bild des Gegen
standes der Besichtigung vermitteln. Zu 
diesem Zweck soll es durch Fotografien, 
Zeichnungen oder Skizzen ergänzt wer
den.

Anmerkung: Vgl. auch Ziff. II.4. der RL des 
Plenums des OG zur gerichtlichen Beweis
aufnahme und Wahrheitsfindung im sozia
listischen Strafprozeß (abgedr. als Anm. 
nach § 199 StPO).

§51
Beweiserhebung
(1) Beweisgegenstände sind in der Haupt
verhandlung vorzulegen; soweit diese 
Möglichkeit auf Grund der Beschaffenheit 
des Beweisgegenstandes nicht besteht, sind 
Fotografien, Zeichnungen oder Skizzen an
zufertigen und zu den Akten zu nehmen.
(2) Aufzeichnungen sollen im Original bei 
den Strafakten aufbewahrt werden. Sie 
sind in der Hauptverhandlung im erforder
lichen Umfang zur Kenntnis zu bringen.
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